
Die einmalige Anmeldegebühr beträgt 
14 EUR und ist bei der ersten Kurseinschreibung 
in bar zu entrichten. Eine bestätigte Kopie des 
Unterrichtsvertrages einschließlich der 
Unterrichtsbedingungen habe ich erhalten.

Mit der Bestätigung meiner Anmeldung habe ich
das Recht, am jeweils gebuchten Kurs zu den
umseitigen Allgemeinen Unterrichtsbedingungen
teilzunehmen.

Mir ist bekannt, dass dieser Vertrag auf unbestimmte
Zeit läuft und mit einer Frist von 4 Wochen zum
Monatsende schriftlich gekündigt werden kann.

Unterichtsvertrag
Tanzwerkstatt Christina Ashton



Allgemeine Unterrichtsbedingungen

Der Unterricht in der tanzwerkstatt christina ashton 
wird nach den Vorstellungen und künstlerischen 
Gesichtspunkten der Studioleitung vermittelt. Auf 
zeitgemäße Unterrichtsmethodik und individuelle 
Betreuung wird besonderer Wert gelegt. 

1. Jeder Teilnehmer hat den Anweisungen des
 Lehrpersonals Folge zu leisten.

2. Das Rauchen in den Räumen des Studios ist
 nicht gestattet.

3. Wer grob gegen Regeln des Anstandes verstößt,  
 erhält ohne Nachsicht Hausverbot, wobei die  
 Unterrichtsgebühren bis zum Ablauf der Kündi-
 gungsfrist weiter entrichtet werden müssen.

4. Für Verlust und Beschädigung von mitgebrachter
 Kleidung, Wertgegenständen und Geld haftet 
 die Tanzwerkstatt Christina Ashton nur bei Vorsatz  
 und grober Fahrlässigkeit ihrer Beauftragten. Für  
 Geld und Wertsachen, die nicht dem jeweiligen  
 Lehrer bzw. der Schulleitung ausdrücklich in  
 Verwahrung gegeben worden sind, wird keine  
 Haftung übernommen.

5. Sachbeschädigungen in Schulräumen werden auf  
 Kosten dessen behoben, der sie verschuldet hat.

6.  Die Entrichtung der Unterrichtsgebühren berechtigt  
 monatlich zur Teilnahme an 4 (5) Unterrichts-
 einheiten à 60/90 Minuten in der gewählten  
 Kursgruppe. Tausch innerhalb der angebotenen  
 Kursgruppen ist möglich. Krankheit oder Urlaub  
 des Teilnehmers berechtigen zum Nachholen  
 bzw. Vorziehen der Unterrichtseinheit, nicht aber  
 zur Minderung der Unterrichtsgebühr. Ebenso  
 berechtigt der Ausfall von Unterrichtseinheiten  
 durch Krankheit, Urlaub oder sonstige Abwesen-
 heit des jeweiligen Kursleiters nur zum Tausch  
 oder zum Nachholen. Tausch oder Nachholen aus  
 den genannten Gründen sollen im Einverständnis  
 mit der Unterrichtsleitung und – von begründeten  
 Ausnahmefällen abgesehen – innerhalb eines  
 Monats vor oder nach dem jeweiligen Ausfall  
 erfolgen.

7.  Die monatliche Unterrichtsgebühr ist jeweils im
 Voraus bis zum 5. Kalendertag eines Monats auf  
 das angegebene Konto der tanzwerkstatt christina  
 ashton zu zahlen. Gerät der Teilnehmer mit der  
 Zahlung der monatlichen Unterrichtsgebühr über  
 2 Monate in Zahlungsverzug, so wird die gesamte  
 der Tanzwerkstatt Christina Ashton bis zum nächst-
 möglichen ordentlichen Kündigungstermin zu-
 stehende Vergütung sofort fällig.

8. Die in diesem Vertrag vereinbarte Unterrichts-
 gebühr errechnet sich aus der jeweils gültigen
 Honorarliste und gilt bis auf weiteres. Unabhängig  
 von den Kündigungsbedingungen behält sich die  
 Tanzwerkstatt Christina Ashton jedoch vor, die  
 Unterrichtsgebühren höchstens einmal jährlich  
 mit einer Frist von 6 Wochen zum Monatsersten  
 anzuheben, um steigende Kosten und allgemeine  
 Teuerungen auszugleichen.

9. Scheidet ein Teilnehmer ohne die Einhaltung
 einer Kündigungsfrist aus, so sind die Unterrichts-
 gebühren bis zum nächstmöglichen Kündigungs-
 termin weiterhin zu entrichten. Der Ausbildungs-
 platz steht ebenfalls weiterhin zur Verfügung.

10. Die Teilnahme am Unterricht erfolgt grundsätzlich
 auf eigene Gefahr. Jeder Teilnehmer ist aber  
 seitens der tanzwerkstatt christina ashton gegen  
 Unfall versichert. Zur Erhaltung des Anspruches
 gegenüber der Versicherung müssen alle Unfälle  
 oder Verletzungen unverzüglich dem Lehrpersonal  
 gemeldet werden. Nachträgliche Meldungen  
 werden von der Versicherung nicht mehr berück-
 sichtigt. Weitergehende Ansprüche gegen die  
 Tanzwerkstatt Christina Ashton sind in diesem  
 Zusammenhang ausgeschlossen.

11. Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten:
 Die Tanzwerkstatt Christina Ashton schützt Ihre  
 personenbezogenen Daten vor unerlaubtem  
 Zugriff, Verwendung oder Veröffentlichung. 
 (siehe dsgvo-gesetz.de)

12. Das Fotografieren, Erstellen von Video- und  
 Tonmitschnitten, deren Vervielfältigung zu   
 gewerblichen Zwecken sind im Unterricht und bei  
 Veranstaltungen nicht gestattet. Eventuell aus-
 geteiltes Lehrmaterial darf ohne Genehmigung 
 der Tanzwerkstatt Christina Ashton auf keine  
 Weise vervielfältigt werden.
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